
MEINLADUNG JfTJ/
zur Fortbildunasveranstaltuna oldenbu/gerAnwalts
-am Mittwoch.'denTs; Mai 2022 und Notarvereln e v

in Oldenburca

Tagungsort: Patentkrug! oidenburg, den
26.04.2022

Thema: "Verkehrsqetwitter": Was gibt es Bemerkenswertes im
Kfz-Schadensersatz und Kfz-Versicherunasrecht?

Themengebiete unter anderem: Fallkonsteliationen rund um die fiktive Schadensabrechnung. Kann man Nut-
zungsausfall geltend machen, obwohl ein Mietwagen genommen wurde? Kleine Schadenspositionen Kaskoversi-
cherung: Auf das Kleingedruckte kommt es an! Weitere Vertragstypen im Versicherungsrecht rund um das Kfz.
Betriebsgefahr-was gibt es Neues zu vermeiden? Der Gebrauchtwagenmarkt ist leergefegt: Auswirkungen auf
den Wiederbeschaffungswert?

Referent: Bernd Schönina. Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht, Stadtlohn

Zeit 18. Mai 2022 — 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr (FortbHdunaszeit 5 Std.)

Taaunasort: Patentkrug Oldenburg, Wilhelmshavener Heerstr. 359, 26125 Oldenburg
(Anfahrt unter www.patentkrug.de)

Teilnahmeberechtiatsind alle Interessenten außer Anwälte/innen. die kein Mitglied in einem
dem DAV angeschlossenen Anwaltsverein sind!

Teilnehmerbeitraa: 85,00 EUR für alle DAV-Mitglieder sowie weitere Interessenten
inkl. Imbiss und Tagungsgetränke

35,00 EUR für alle DAV-Mitglieder bis 2 Jahre nach Erstzulassung
und Referendare inkl. Imbiss und Tagungsgetränke

Diese Fortbildung ist nach § 15 FAO für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht geeignet. Die RAK Oldenburg
sieht sich aufgrund vielfältiger Anfragen anderer Anbieter und mangels einer entsprechenden Rechtsgrundlage
nicht mehr in der Lage, die Seminare, soweit sie sich an Fachanwälte richten, im Voraus als Fortbildungsnach-
weis gern. § 15 FAO anzuerkennen. Die Seminare für Fachanwälte entsprechen jedoch auch weiterhin den Vor-
gaben der FAO, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Seminare als Nachweis gem. § 15 FAO auch
künftig anerkannt werden.

Für die Anmeldung darf ich höflich darum bitten, das beigefügte Anmeldeformular zu verwenden und dieses unter
gleichzeitiger Anweisung des Teilnehmerbeitrages an die Geschäftsstelle zurückzusenden
(Fax 04 41/2 58 43). Sie können sich auch unter der u. g. E-Mail-Adresse anmelden.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 13.05.2022. Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie nicht. Kann die Anmeldung
nicht mehr angenommen werden, erhalten Sie automatisch Nachricht. Die Seminarunterlage wird Ihnen am am

Vortag des Seminars per E-Mail übersandt. Vor Ort wird keine Seminarunterlage ausgehändigt!

Corona Hinweis: Wir bitten um Verständnis, dass bei unseren Veranstaltungen weiterhin 3G gilt (Vorla-
ge eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (kein Seibsttest)). Gemäß Veranstaftungshaus muss beim
Betreten der Räumlichkeiten weiterhin eine FFP2-fVlaske getragen werden. Diese kann im Seminarraum am
Platz wieder abgenommen werden. Mit der Anmeldung zu unserem Seminar erklären Sie sich damit einver-
standen, dass Sie die vor Ort erforderlichen Regeln einhalten und nicht zu dem Seminar mit evtl. Krank-
heitssymptomen anreisen.

Bitte beachten: Eine Stornieruna ist jederzeit, spätestens aber bis 24 Stunden vor Seminarbeainn. möglich.
Die Stornoerkläruna bedarf der Textform. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir keine telefonischen
Stornierunaen entgegennehmen: ein Fax oder eine E-Mail genügt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

^. ^
Maike Chandra, Vorsitzende
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